
 

 

SNr. 7/ 09.02.2023 

Welche Unterlagen sind für die Antragstellung erforderlich?  

Sowohl für den Online-Antrag, als auch die Beantragung im Ge-

meindeamt sind folgende Unterlagen unerlässlich.  

1. Alle Einkommensnachweise der antragstellenden Person und 

aller am Tag der Antragstellung am Wohnsitz hauptgemeldeten 

Personen für das gesamte Jahresnettoeinkommen 2022 sind vor-

zulegen. 

Beispiele:  

• unselbstständiges Einkommen: Lohnzettel des Jahres 2022 

(L16) 

• selbstständiges Einkommen: letzter erlassener Einkom-

mensteuerbescheid (alle Seiten), 

• Mitteilungen über den Pensionsbezug, Bezugsnachweis 

für Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kinderbetreuungsgeld 

und anderer Leistungen. 

• Einheitswertbescheid bei nicht buchführenden land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben 

• Anmerkung: Lehrlingsentschädigung gilt als Einkommen, 

Unterhaltszahlung gilt nicht als Einkommen; 

2. Kostennachweis über den Jahres-Wärmebedarf 2023 

Beispiele:  

• • Rechnungen über die Lieferung von Heizstoffen aus 

dem Jahr 2023 

• • die Mitteilung über Vorschreibungen für das Jahr 2023 

der Burgenland Energie oder anderen Anbietern 

• • bei Mietern (u.a. Genossenschaftswohnungen, Miets-

haus) die Betriebskostenvorschreibungen, in denen die 

Heizkosten ersichtlich sind 

3. Vertretungsvollmacht (falls der Antrag in Vertretung einge-

bracht wird) 

Wird der Förderwerber von einer anderen Person vertreten, so ist 

die beiliegende Vertretungsvollmacht vom Förderwerber zu un-

terschreiben und zur Antragstellung mitzubringen. 

4. Datenblatt zum Wärmepreisdeckel 2023 

Vom Förderwerber ist das beiliegende Datenblatt vollständig 

auszufüllen. 

Eine Antragstellung per E-Mail ist beim Gemeindeamt 

Winden am See NICHT möglich! 

WICHTIG: 

Auf der Homepage des Landes (www.sozial-und-klimafonds.at) 

finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten (kurz FAQs) 

zur Förderung. Jeder Bürger kann mit einer Handysignatur selbst-

ständig eine Antragstellung beim Amt der Burgenländischen Lan-

desregierung durchführen. 

Auskünfte zu Förderfragen erhalten Sie ausschließlich über die 

Info-Hotline beim Amt der Burgenländischen Landesregierung. 

Eine Beratung durch die Bediensteten des Gemeindeamtes ist 

nicht möglich. 

Info-Hotline: +43 57/600-DW 1060 (von Montag bis Donners-

tag von 8:00 – 16:00 Uhr und am Freitag von 8:00 - 12:00 Uhr).  

Anfragen können auch per Mail an post.a9-skf(at)bgld.gv.at ge-

richtet werden.  

ACHTUNG: Die Bediensteten des Gemeindeamtes führen keine 

Antragsprüfung durch, dies erfolgt ausschließlich beim Amt der 

Burgenländischen Landesregierung. Die Beantragung des 

„Wärmepreisdeckel für 2023“ ist nur nach Vorlage „aller gefor-

derten Unterlagen“ möglich. Unvollständige Anträge werden von 

den Gemeindebediensteten nicht entgegengenommen. 

 

ANMERKUNG: 

Die Einkommensgrenze für das Haushaltseinkommen beträgt 

Euro 63.000,-- (Nettoeinkommen). 

Für das Jahr 2023 kann für alle Brennstoffe um Förderung ange-

sucht werden. Voraussetzung für die Beantragung ist jedoch bei 

fossilen Heizungen die schriftliche Zustimmung zu einer Energie-

beratung durch Bedienstete der Burgenländischen Energiebera-

tungsagentur auf dem beiliegenden Datenblatt. Sollte der Wärme-

preisdeckel im Jahr 2024 fortgeführt werden sind für eine Antrag-

stellung die Auflagen der Energieberatung einzuhalten. 

Für das Jahr 2023 gelten keine gesonderten Vorschriften für mit 

fossilen Brennstoffen (Öl, Gas, Koks) betriebene Heizungsanla-

gen. 

Förderung „Wärmepreis-Deckel“ 2023 



 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Beim Reinhaltungsverband Region Neusiedler See – Westufer gelangen folgende Stellen zur Ausschrei-
bung:   

 Ferialpraktikanten/-innen (Juli, August und September 2023) 

Das Aufgabengebiet dieses/r Stelleninhabers/in wird Außen- und Innendienste umfassen.  

Die Entlohnung erfolgt gemäss Kollektivvertrag. 

Anstellungserfordernisse: 

a) Die Staatsbürgerschaft eines EU – Mitgliedsstaates 

b) Körperliche und geistige Handlungsfähigkeit 

c) Zuverlässigkeit und Sorgfalt bei der Ausführung der Tätigkeiten 

 

Erwünscht sind weiters: 

PC – Anwenderkenntnisse 

 

Ausbildung: 

Schüler/-innen und Studenten/-innen ab Vollendung des 18. Lebensjahres 

Die Dauer der Dienstzeit entspricht jeweils einem Kalendermonat, beginnend mit Juli 2023. Dienstort ist Schützen am Gebirge 
sowie sämtliche Außenstellen des Reinhaltungsverbandes. Das Beschäftigungsausmaß wird mit 100% festgelegt. 

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen (in Kopie) vollständig vorzulegen: 

Kurzer Lebenslauf, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Schulzeugnis der zuletzt absolvierten Klasse, für Studenten 
zusätzlich Inskriptionsbestätigung, Angabe ob das Praktikum für die Ausbildung benötigt wird, Wunschtermin (Juli, August oder 
September) 

Die schriftliche Bewerbung ist bis spätestens 31. März 2023 an den Reinhaltungsverband per E-Mail oder auf dem Postweg zu 
senden. 

Adresse: 

Reinhaltungsverband Region Neusiedler See – Westufer 

Pappelwiesen 1 

7081 Schützen/ Gebirge 

www.rhv-nsw.at, E-Mail: post@rhv-nsw.at 

EINLADUNG - Land Burgenland 
Das Land Burgenland hat sich zum Ziel gesetzt, Bauland leistbarer 

zu machen. Was das im Detail für jede Burgenländerin und jeden 

Burgenländer heißt, soll landesweit bei 

Informationsabenden beantwortet werden. 

Landesrat Mag. Heinrich Dorner freut sich, Interessierte bei folgender Veranstal-

tung begrüßen zu dürfen! 

 

27. Februar 2023 um 18 Uhr 

Landgasthof "Zur alten Mauth" 

Eisenstädterstraße 205 

Neusiedl am See 

http://www.rhv-nsw.at/


 

 

• Die Firma Kaim führt gegenwärtig Grabungsarbei-

ten im Auftrag von A1 durch. Für Seeblick und 

Gruibert wird ein LWL-Breitbandinternetkabel ver-

legt. 

• Die Cities-App wird in unserer Gemeinde bereits 

sehr gut angenommen. Sie dient Firmen, Vereinen 

und der Gemeinde selbst um Informationen öf-

fentlich zu stellen. Bereits über 15.000 Mal wurden 

schon Beiträge auf der Cities-App Seite der Ge-

meinde aufgerufen. 

• Sie haben Fragen zur Pension, zur Rehabilitation, 

zum Pflegegeld oder zur Gesundheitsvorsorge 

Aktiv an die Pensionsversicherungsanstalt? 

Bei Interesse vereinbaren Sie einfach telefonisch 

einen Termin: 

 

Serviceline Burgenland 

05 03 03-33 170 

 

Info - Umweltdienst Burgenland 

Auch kleine Elektrogeräte enthalten wertvolle Roh-

stoffe 

• Kleingeräte und Batterien gehören NICHT in den 

Restmüll, sondern zur Sammelstelle! 

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinder-

spielzeug, Rasierapparate, Fernbedienungen – sie 

sind klein und handlich und landen, wenn sie ka-

putt sind, leider oftmals im Hausmüll. Doch auch 

kleine Elektrogeräte enthalten neben wertvollen 

Rohstoffen auch gefährliche Inhaltsstoffe sowie 

Akkus, die im Restmüll nichts verloren haben, da 

sie zu Bränden führen könnten. Zu den Kleingerä-

ten zählen nahezu alle tragbaren Elektrogeräte 

wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen, Radios, 

aber auch Werkzeuge wie Bohrmaschinen oder 

Handkreissägen, sowie sämtliches Computerzu-

behör wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, Te-

lefone und Headsets, also einfach alle Geräte, 

deren längste starre Seitenkante kürzer als 50 cm 

ist! Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräu-

sche machen oder sich bewegen, werden durch 

Akkus/Batterien gespeist und müssen, wenn sie 

kaputt sind, zu einer der rund 2000 Sammelstellen 

Österreichs gebracht werden. Dort können sie 

während der Öffnungszeiten völlig unbürokratisch 

und kostenlos abgegeben werden. Bevor Sie Ihr 

Elektrogerät zur Sammelstelle bringen, entfernen 

Sie bitte die Akkus/Batterien, da diese gesondert 

verwertet werden. 

Weitere Auskünfte über die umweltgerechte Prob-

lemstoffentsorgung erhalten alle Interessierten am 

Mülltelefon zum Nulltarif 08000 806154 oder unter 

www.bmv.at. 

 

Gelbe Säcke 

• Die gelben Säcke werden in Zukunft weiterhin im 

Gemeindeamt erhältlich sein, jedoch nicht mehr 

zur freien Entnahme. Aufgrund einer Änderung 

des UDB wird nur eine Rolle pro Jahr und Haushalt 

ausgegeben. 

Eine Rolle umfasst 13 Säcke (vor der Änderung: 

nur sechs Säcke auf einer Rolle). 

 

Keine Änderung bei der Mülltrennung im Burgenland 

• Bei uns im Burgenland treten die neuen Vorschrif-

ten - Mitsammlung der Metallverpackungen im 

Gelben Sack und in der Gelben Tonne - erst mit 

1.1.2025 gleichzeitig mit der Einführung des Ein-

wegpfands in Kraft. Bis dahin bleiben die beste-

henden Trennvorschriften in der geltenden Form 

aufrecht. 

Das gehört in den Gelben Sack: 

Verpackung aus Kunststoff, Holz, Verbundstoff 

und textilen Faserstoffen, Joghurtbecher, Folien, 

PET-Leichtflaschen, Kaffeeverpackungen, Blister 

(Medikamentverp.), Shampoo-, Keramikflaschen, 

Kunststofftragtaschen, Tiefkühlpackungen, Styro-

porverpackungen, Tetra-Packs (Milch– und 

Fruchtsaftpackungen) 

Das gehört in die Metalltonne: 

Metallverpackungen wie z.B.: Aluminiumdosen, 

Alufolien, Aludeckel von Joghurtbechern, Weiß-

blechdosen, Kronenkorken, Metallverschlüsse, 

Bindedraht, Spraydosen (leer) 

Wir bitten darum, alle Sammelstellen sauber zu-

halten. Vielen Dank! 

Weitere Auskünfte Mülltelefon zum Nulltarif 08000 

806154 oder unter www.bmv.at 

Info des Bürgermeisters - Aktuelles 
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